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1. Allgemeines 
Allgemein bildende Schulen der Sekundarbereiche I und II haben die Aufgabe, Schülerinnen 
und Schüler zur Aufnahme einer Berufstätigkeit zu befähigen. Dazu werden sie in einem 
laufenden Prozess über mehrere Schuljahre hinweg bis zu einer begründeten 
Berufswahlentscheidung begleitet. Ziel ist, die Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung 
fächerübergreifend anzulegen. Berufliche Orientierung setzt dabei frühzeitig ein und umfasst 
als Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung sowohl Elemente, die den Schülerinnen und 
Schülern Räume schaffen, sich mit den eigenen Kompetenzen und der eigenen Entwicklung 
zu beschäftigen, als auch Elemente, die Gelegenheit bieten, sich mit externen 
Anforderungen der Arbeitswelt, der Berufe und der Gesellschaft auseinanderzusetzen. 
Die Vorbereitung des Berufsausbildungs- und Berufseinstiegs schließt die gezielte 
Auseinandersetzung mit den geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Rollenerwartungen in 
der Berufswelt und bei der Lebensplanung ein. Ausgehend von den Erfahrungen, Interessen 
und Alltagsvorstellungen der Schülerinnen und Schüler sind zentrale Aspekte der 
Lebensweltorientierung Thema in den einzelnen Fächern und werden im Rahmen der 
Beruflichen Orientierung aufgegriffen. 
Auf der Grundlage der schulformspezifischen Zielsetzungen ist die Berufliche Orientierung 
an Schulen sowohl auf eine Berufsausbildung als auch auf ein Studium ausgerichtet. 
Die Schulen arbeiten entsprechend den schulformbezogenen Erfordernissen unter 
Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten mit der Bundesagentur für Arbeit, 
Kommunen und Landkreisen, Betrieben, Gewerkschaften, Jugendvertretungen, 
berufsbildenden Schulen, Studienseminaren, Hochschulen, Kammern, Wirtschaftsverbänden 
und anderen geeigneten Einrichtungen zusammen. Dabei sind die Bestimmungen des 
Datenschutzes bei der Erhebung und Weitergabe der Daten der Schülerinnen und Schüler 
und ihrer Erziehungsberechtigten zu beachten. 
Basierend auf dem Musterkonzept zur Berufs- und Studienorientierung des 
Niedersächsischen Kultusministeriums erstellen alle allgemein bildenden Schulen der 
Sekundarbereiche I und II ein schuleigenes fächerübergreifendes Konzept zur Durchführung 
der Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung. Dieses Konzept greift zentrale Anforderungen 
der Arbeitswelt an zukünftige Erwerbstätigkeit im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen 
auf. Die Maßnahmen werden systematisch aufgebaut und berücksichtigen die spezifischen 



Voraussetzungen der jeweiligen Schule. In das Konzept zur Beruflichen Orientierung ist die 
Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf eine ihren Kompetenzen, Leistungen und 
Neigungen entsprechende individuelle Schwerpunktbildung einbezogen. 
Der individuelle Prozess der Beruflichen Orientierung wird von den Schülerinnen und 
Schülern aller Schulformen kontinuierlich dokumentiert. 
Das Erziehungsrecht der Erziehungsberechtigten und die Wechselwirkung von schulischen 
und außerschulischen Erziehungs- und Lerneinflüssen insbesondere bei der Planung und 
Durchführung von Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung erfordern eine enge, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Erziehungsberechtigten. 
 
2. Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung (...) 
2.1 Kompetenzfeststellungsverfahren (...) 
2.2 Schülerbetriebspraktikum 
Das Schülerbetriebspraktikum umfasst als Blockpraktikum mindestens 10 Unterrichtstage, 
die in der Regel in einem Betrieb oder in einer anderen geeigneten Einrichtung abgeleistet 
werden. 
Das Schülerbetriebspraktikum wird gemäß dem schuleigenen Konzept zur Beruflichen 
Orientierung gestaltet und durchgeführt und bedarf einer intensiven Vor- und Nachbereitung. 
Die Schülerinnen und Schüler verfassen einen Bericht, in dem die Erfahrungen des 
Praktikums dargestellt und kriterienorientiert reflektiert werden. Es besteht die Möglichkeit, 
den Bericht durch eine Präsentation zu ergänzen. 
Die Entscheidung über die Eignung des Praktikumsplatzes obliegt der Schule. Sie stellt 
damit sicher, dass die im schuleigenen Konzept zur Beruflichen Orientierung formulierten 
Ziele erreicht und Kompetenzen erworben werden können. Den individuellen 
Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler ist Rechnung zu tragen. 
Praktikumsbetriebe werden so gewählt, dass sie für die Schülerinnen und Schüler vom 
Wohnsitz oder von der Schule aus zumutbar erreichbar sind und eine schulische Betreuung 
sichergestellt werden kann. Über den Besuch weiter entfernt liegender Praktikumsbetriebe 
(auch in anderen Bundesländern) entscheidet die Schule. 
Das Schülerbetriebspraktikum kann nach Entscheidung der Schule in allen Schulformen 
auch als Auslandspraktikum ausgestaltet werden, wenn eine Betreuung der Schülerinnen 
und Schüler durch die Lehrkraft z. B. mithilfe von Medien sichergestellt wird. Die 
Organisation der Schülerbeförderung sowie eines umfassenden Versicherungsschutzes 
obliegt den Erziehungsberechtigten. Sie tragen die entstehenden Kosten. 
Schülerbetriebspraktika können auch im Rahmen von Schüleraustauschfahrten oder im 
Rahmen von Schulpartnerschaften im europäischen Ausland durchgeführt werden. Die 
Betreuung erfolgt dann durch die Partnerschule im Ausland. 
Die Schule ist verpflichtet, die Schülerinnen und Schüler vor Beginn des 
Schülerbetriebspraktikums über die wichtigsten Regeln für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit in den Betrieben zu informieren. Während des 
Schülerbetriebspraktikums suchen die betreuenden Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler 
am Praktikumsplatz auf und halten zu den Betrieben Kontakt. 
Langzeitpraktika sollten in der Hauptschule, Realschule, Oberschule und Gesamtschule in 
den Schuljahrgängen 9/10 den Schülerinnen und Schülern mit einem Praxistag pro Woche 
ermöglicht werden. Sie werden im Klassenverband, bei einer Organisation nach 
Schuljahrgängen ggf. auch in einer nach Schwerpunkten gebildeten Lerngruppe 
durchgeführt. Eine intensive Betreuung ist erforderlich. 
Intensiv-Praktika für unterstützungsbedürftige Schülerinnen und Schüler sollten über ein 
halbes Jahr mit zwei Tagen pro Woche individuell abgestimmt organisiert werden können. 
In der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe findet das Praktikum mit einer 
Ausrichtung auf eine Berufsausbildung oder auf ein Studium statt. Im Sekundarbereich II 
kann ein zusätzliches Schülerbetriebspraktikum auch als Hochschulpraktikum bzw. im 
Hinblick auf ein duales Studium stattfinden. Die Vorbereitung dieses Praktikums beinhaltet 
eine umfassende Information über Ausbildungsmöglichkeiten von der dualen 
Berufsausbildung bis zum Hochschulstudium. 
Auf die Empfehlungen der "Allianz für Aus- und Weiterbildung" für das 



Schülerbetriebspraktikum vom März 2017 wird hingewiesen 
(https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/AllgBildung/schuelerbetriebspraktika- 
01.pdf). 
2.3 Schülerfirmen 
2.4 Zukunftstag für Mädchen und Jungen (...) 
 
3. Dokumentation des Prozesses der Beruflichen Orientierung (...) 
 
4. Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern und berufsbildenden Schulen 
4.1 Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit bzw. mit 
Jugendberufsagenturen (...) 
4.2 Zusammenarbeit mit Betrieben 
Die Zusammenarbeit der allgemein bildenden Schulen mit Betrieben schließt alle 
Einrichtungen ein, die den Schülerinnen und Schülern Erfahrungen in der Arbeitswelt 
ermöglichen. Hierzu zählen u. a. die Bildungseinrichtungen der Handwerksorganisationen, 
Behörden, Angehörige freier Berufe oder Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft. 
Die Schule informiert die kooperierenden Betriebe über die Ziele, Inhalte und die 
Organisation einschließlich der Vor- und Nachbereitung der Maßnahmen und stimmt bei 
Schülerbetriebspraktika und anderen Praxistagen den Einsatz der Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Betreuung durch Lehrkräfte der Schule mit ihnen ab. 
4.3 Zusammenarbeit mit berufsbildenden Schulen (...) 
4.4 Zusammenarbeit mit Hochschulen (...) 
5. Betriebspraktikum für Lehrkräfte (...) 
 
6. Schulformspezifische Schwerpunkte 
6.1 Hauptschule (...) 
6.2 Realschule (...) 
6.3 Oberschule (...) 
 
6.4 Gymnasium 
Das Gymnasium ermöglicht den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihrer 
Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen eine individuelle Schwerpunktbildung und befähigt 
sie, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg sowohl berufsbezogen als auch an 
einer Hochschule fortzusetzen. Das Gymnasium ermöglicht den Erwerb von Kompetenzen, 
die zu einem Hochschulstudium befähigen und die Voraussetzungen für eine 
Berufsausbildung schaffen. Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung sind fester Bestandteil 
des gymnasialen Bildungsganges. 
Für Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung sind mindestens 25 Schultage vorrangig ab 
dem 7. Schuljahrgang vorgesehen. 
Schülerbetriebspraktika finden im Schuljahrgang 11 statt. Soweit die regionalen 
Gegebenheiten es zulassen, kann die Schule im 9. oder 10. Schuljahrgang ein weiteres 
Schülerbetriebspraktikum einführen. Dieses kann sich auf die Schülerinnen und Schüler 
beschränken, die beabsichtigen, das Gymnasium nach dem Schuljahrgang 10 zu verlassen. 
In der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe sind Maßnahmen zur Beruflichen 
Orientierung mit individueller Schwerpunktbildung in den Bereichen berufliche Bildung und 
Studienorientierung durchzuführen. 
6.5 Gesamtschulen (...) 
6.6 Förderschulen/Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarf (...) 
 
7. Unterstützungssysteme 
7.1 Beraterinnen und Berater für Berufliche Orientierung (...) 
7.2 Beauftragte/Beauftragter für Berufliche Orientierung in der Schule (...) 
 
 
 



8. Schutzbestimmungen 
8.1 Beratung und Information zu Arbeitsschutzregelungen 
Informationen und Beratung zu den Themen des Arbeitsschutzes können bei Bedarf in 
Einzelfällen bei den örtlich zuständigen Staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern erbeten 
werden. 
Zur Information der mit den Schulen kooperierenden Betriebe steht ein von der Staatlichen 
Gewerbeaufsicht erstelltes Infoblatt zur Verfügung; s. GUV-Informationen - GUV-SI 8034 
 
8.2 Die wichtigsten Regelungen aus den Schutzbestimmungen 
Bei der Durchführung der Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung sind die Vorschriften des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG), der Biostoffverordnung (BioStoffV) und des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) zu beachten. 
So ist besonders auf Folgendes hinzuweisen: 
1. Die verschiedenen Schutzvorschriften des JArbSchG richten sich nach dem Alter der 
Schülerinnen und Schüler. Kind im Sinne des JArbSchG ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist 
(§ 2 Abs. 1), Jugendliche oder Jugendlicher im Sinne des JArbSchG ist, wer 15, aber noch 
nicht 18 Jahre alt ist (§ 2 Abs. 2). 
Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, gelten als Kinder im Sinne des 
JArbSchG (§ 2 Abs. 3). 
Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres und ältere, die ihre 
Vollzeitschulpflicht noch nicht erfüllt haben, dürfen nur mit leichten und für sie geeigneten 
Tätigkeiten bis zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich beschäftigt werden (§ 
5 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 7 Satz 1 Nr. 2 JArbSchG). 
Die Arbeitszeit für die anderen älteren Schülerinnen und Schüler darf acht Stunden täglich 
und 40 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 
2. Die Vorschriften der §§ 9 - 46 JArbSchG sind anzuwenden. Dabei kommen die 
Vorschriften über Urlaub (§ 19) und Ausnahmen in besonderen Fällen (§ 21) sowie über die 
gesundheitliche Betreuung (§§ 33 – 46) aufgrund des „Schülerstatus‘“ nicht in Betracht. 

  Die Durchführung einer Maßnahme zur Beruflichen Orientierung ohne die im Betrieb 

erforderliche persönliche Schutzausrüstung ist nicht zulässig. 

  Die besonderen Beschäftigungseinschränkungen und -verbote bei der Beschäftigung mit 

gefährlichen Arbeiten im Sinne des § 22 JArbSchG sind zu beachten. Ausnahmen von 
diesen Beschäftigungsverboten sind für Maßnahmen einer Beruflichen Orientierung nicht 
vorgesehen. So dürfen bei der Durchführung einer Beruflichen Orientierung in 
Einrichtungen der Alten-, Kranken- und Behindertenpflege sowie in Einrichtungen zur 
vorschulischen Kinderbetreuung Schülerinnen und Schüler keine Tätigkeiten ausführen, 
bei denen ein Kontakt mit Mikroorganismen möglich ist, die eine schwerwiegende 
Krankheit beim Menschen hervorrufen können (biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 
2). Der Kontakt mit potenziell infektiösem Material, wie Körperflüssigkeiten, -ausscheidungen 
oder -geweben (Tätigkeiten der Schutzstufe 2) ist zu vermeiden. 
Für schwangere oder stillende Schülerinnen sind die Beschäftigungseinschränkungen und - 
verbote entsprechend den Regeln des Mutterschutzgesetzes während der Tätigkeit im 
Betrieb zu beachten. 
Vor Beginn der Maßnahme zur Beruflichen Orientierung in einer Gemeinschaftseinrichtung 
(Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Horte, Schulen oder sonstige Bildungseinrichtungen, 
Heime, Ferienlager oder ähnliche Einrichtungen) ist entsprechend § 35 IfSG eine Belehrung 
über die gesundheitlichen Anforderungen vor erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit durch die 
Praktikumseinrichtung erforderlich. Teilnehmende an Maßnahmen zur Beruflichen 
Orientierung müssen die gesundheitlichen Anforderungen des § 34 IfSG erfüllen. Für 
Schülerinnen und Schüler, die eine Tätigkeit i. S. d. § 42 IfSG (Herstellen, Behandeln und 
Inverkehrbringen von Lebensmitteln sowie Tätigkeiten in Küchen von Gaststätten und 
ähnlichen Einrichtungen) oder in Gemeinschaftseinrichtungen i. S. d. § 33 IfSG 
(Einrichtungen, in denen überwiegend Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden) 
aufnehmen wollen, gelten hinsichtlich der gesundheitlichen Anforderungen besondere 
Vorschriften. Einzelheiten hierzu sind dem IfSG und den dazu ergangenen 
Ausführungsbestimmungen sowie den in mehreren Sprachen vorliegenden Merkblättern zu 



entnehmen. Ggf. erforderliche bescheinigungspflichtige Belehrungen durch das 
Gesundheitsamt sind gebührenfrei. 
 
8.3 Versicherungsschutz 
Die Schülerinnen und Schüler unterliegen für die Dauer der Durchführung der Maßnahmen 
zur Beruflichen Orientierung wie beim Schulbesuch der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Weiteres Informations- und Anleitungsmaterial kann bei der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung e. V. (DGUV) bezogen werden. 
Außerdem besteht Haftpflichtdeckungsschutz durch den Kommunalen Schadenausgleich 
(KSA) für Schülerinnen und Schüler aus Schulen von kommunalen Schulträgern. 
 
9. Schlussbestimmungen 
Dieser RdErl. tritt am 1.10.2018 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2023 außer Kraft. 
Dabei gelten folgende Übergangsregelungen für das Schuljahr 2018/19: 
1. Für die Gymnasien und Gesamtschulen, die sich für das Verfahren „Kompetenzanalyse 
Profil AC Niedersachsen“ entscheiden, finden die Qualifizierungen der Lehrkräfte im 
Schuljahr 2018/19 statt. 
2. Für Schülerinnen und Schüler, die im neunjährigen Bildungsgang das Abitur an einem 
Gymnasium oder einer nach Schulformen gegliederten Kooperativen Gesamtschule 
ablegen und bereits ein Schülerbetriebspraktikum im 9. oder 10. Schuljahrgang 
durchlaufen haben, kann das Schülerbetriebspraktikum in Schuljahrgang 11 entfallen. 


